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Überbetriebliche Unterweisung 
Ausbildungsberuf Betonstein- und Terrazzohersteller/in 
 

Die Vollversammlung der Handwerkskammer für Mittelfranken hat in ihrer Sitzung vom 05.12.2011 in 
Ergänzung des Beschlusses der Vollversammlung vom 08.12.1981, zuletzt geändert mit Beschluss  
vom 19.07.2010, die Änderung der Vorschriften über die Durchführung von überbetrieblicher 
Lehrlingsunterweisung im Ausbildungsberuf Betonstein- und Terrazzohersteller/in beschlossen. 
 
Lehrgänge unter der Trägerschaft der Handwerkskammer Ulm 
 
Anpassungslehrgänge (2.-4. Ausbildungsjahr) 
Lehrgangs- 
kurzzeichen Lehrgangsbezeichnung                                                       Ausbildungsberuf   Dauer 
BETE1/87     Ausgewählte Fertigkeiten und neuzeitliche Arbeitsverfahren Betonstein- und         3 Arbeits- 
                     im Betonstein- und Terrazzoherstellerhandwerk                    Terrazzohersteller/in  wochen 
BETE2/87    wie oben                                                                                  Betonstein- und         2 Arbeits- 
                                                                                                                     Terrazzohersteller/in wochen 
BETE3/87   wie oben                                                                                   Betonstein- und         2 Arbeits-  
                                                                                                                     Terrazzohersteller/in wochen 
 
Der Beschluss der Vollversammlung vom 5. Dezember 2011 über die Änderung der Vorschriften über die 
Durchführung von überbetrieblicher Lehrlingsunterweisung im Ausbildungsberuf Betonstein- und 
Terrazzohersteller/in wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie mit Schreiben vom 22.Dezember 2011 (Nr. H/1 – 4400e/270/38) in der vorgelegten Fassung nach 
Beschlussfassung im Berufsbildungsausschuss der Handwerkskammer für Mittelfranken am 24.Oktober 2011  
gem. § 106 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Nr. 10 HwO i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 4 rechtsaufsichtlich genehmigt. 
Die Änderung wird in der „Deutsche(n) Handwerks Zeitung“, Nr. 1/2, vom 20.Januar 2012 gemäß § 106 Abs. 2 
Satz 2 HwO veröffentlicht. 
 
Nürnberg, den 20. Januar 2012 
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